
857 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik China über die Förderung 

und den gegenseitigen Schutz von Investitionen samt Protokoll 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER
REICH UND DER VOLKSREPUBLIK 
CHINA ÜBER DIE FÖRDERUNG UND 
DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON 

INVESTITIONEN 

Die Republik Österreich und die Volksrepublik 
China 

IN DEM WUNSCH, die wirtschaftliche Zusam
menarbeit zwischen beiden Staaten zu entwickeln, 

IN DER ERKENNTNIS, daß die Förderung 
und der Schutz von gegenseitigen Investitionen die 
Bereitschaft zur Vornahme solcher Investitionen 
stärken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung der Wirtschafts beziehungen leisten 
können, 

HABEN nach Verhandlungen zwischen Vertre
tern der Regierungen beider Staaten 

FOLGENDES VEREINBART: 

Artikel! 

Für die Zwecke dieses Abkommens 

1. umfaßt der Begriff "Investitionen" alle Ver
mögenswerte, die nach den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei zuge
lassen wurden, insbesondere, aber nicht aus
schließlich: 
a) Eigen:tum an beweglichen und unbewegli

chen Sachen sowie sonstige dingliche 
Rechte, wie Hypotheken, Pfandrechte, 
Nutzungsrechte oder ähnliche Rechte; 

b) Anteilsrechte an Gesellschaften und 
andere Arten von Beteiligungen; 

c) Ansprüche auf Geld, das gegeben wurde, 
um einen wirtschaftlichen Wert zu schaf
fen oder Ansprüche auf Leistungen, die 
einen wirtschaftlichen Wert haben; 

d) Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, 
technische Verfahren, Know-how, Han
delsmarken und Handelsnamen; 

e) Konzessionen für die Aufsuchung und 
Gewinnung von Naturschätzen; 

eine Änderung der Form, in der Vermögens
werte angelegt werden, läßt ihre Eigenschaft 
als Investition unberührt; 

2. bezeichnet der Begriff "Erträge" diejenigen 
Beträge, die auf eine Investition als Gewinn
anteil, Dividenden, Zinsen und andere recht
mäßige Einnahmen entfallen; 

3. bezeichnet der Begriff "Investor" 
in bezug auf die Republik Österreich 
a) jede natürliche Person, die die Staatsange

hörigkeit der Republik Österreich besitzt; 
b) jede juristische Person, Organisation oder 

Vereinigung, mit oder ohne Rechtspersön
lichkeit, die gemäß den Gesetzen der 
Republik Österreich rechtmäßig geschaf
fen wurde und die ihren 'Sitz auf dem 
Gebiet der Republik Österreich hat; 

c) wie auch jede juristische Person, Organi
sation oder Vereinigung mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit mit Sitz in Drittlän
dern, an der solche unter lit. a oder b 
genannte Investoren ein überwiegendes 
Interesse haben; 

in bezug auf die Volksrepublik China 
a) jede natürliche Person, die die Staatsange

hörigkeit der Volksrepublik China besitzt; 
b) jede juristische Person, Organisation oder 

Vereinigung, mit oder ohne Rechtspersön
lichkeit, die gemäß den Gesetzen der 
Volksrepublik China rechtmäßig geschaf
fen wurde und die ihren Sitz auf dem 
Gebiet der Volksrepublik China hat; 

c) wie auch jede juristische Person, Organi
sation oder Vereinigung, mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit, mit Sitz in Drittlän
dern, an der solche unter lit. a oder b 
genannte Investoren ein überwiegendes 
Interesse haben. 

Artikel 2 

(1) J ede Vertragspartei fördert in ihrem Hoheits
gebiet Investitionen der Investoren der anderen 
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Vertragspartei und läßt diese in Übereinstimmung 
mit ihren Rechtsvorschriften zu. 

(2)~ Sie behandelt die Investitionen in jedem Fall 
gerecht und billig. 

(3) Die gemäß Absatz 1 zugelassenen Investitio
nen und ihre Erträge genießen den vollen Schutz 
dieses Abkommens. Gleiches gilt im Falle ihrer 
Wiederanlage auch für deren Erträge. 

Artikel 3 

(1) Die Investitionen der Investoren einer Ver
tragspartei werden im Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragspartei nicht weniger günstig behandelt als 
die der Investoren dritter Staaten. 

(2) Die Betätigung der Investoren einer Ver
tragspartei in bezug auf eine Investition, insbeson
dere hinsichtlich ihrer Verwaltung, Verwendung, 
ihres Gebrauchs und ihrer Nutzung, wird im 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nicht 
weniger günstig behandelt als die der Investoren 
dritter Staaten. 

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf die 
Vergünstigungen, die eine Vertragspartei den Inve
storen dritter Staaten gewährt auf Grund 

einer Zollunion, einer Freihandelszone oder auf 
Grund der Zugehörigkeit zu einer Wirtschafts
gemeinschaft; 
eines Doppelbesteuerungsabkommens oder son
stiger Vereinbarungen über Steuerfragen ; 
von Regelungen zur Erleichterung des Grenz
verkehrs. 

(4) Unbeschadet der Gesetze und Verordnungen 
über gemeinsame Unternehmen mit ausländischer 
Beteiligung bzw. über Unternehmen mit ausschließ
lich ausländischem Kapital sichert jede Vertrags
partei zu, keine diskriminierenden Maßnahmen 
gegen gemeinsame Unternehmen mit Beteiligung 
von Investoren der anderen Vertragspartei sowie 
gegen Investitionen der Investoren der anderen 
Vertragspartei zu treffen. 

Artikel 4 

(1) Investitionen von Investoren einer Vertrags
partei dürfen im Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragspartei nur im öffentlichen Interesse und mir in 
einem Rechtsverfahren und gegen Entschädigung 
enteignet oder Maßnahmen mit gleicher Wirkung 
unterworfen werden. Die Entschädigung muß dem 
Wert der enteigneten Investition unmittelbar vor 
dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die Enteignung' 
öffentlich bekannt wurde. Die Entschädigung muß 
ohne ungebührliche Verzögerung geleistet werden, 
tatsächlich verwertbar und frei transferierbar sein. 

(2) Enteignet eine Vertragspartei die Vermö
genswerte einer Gesellschaft, die in Anwendung 
von Artikel 1 Absatz 3 dieses Abkommens als ihre 
eigene, Gesellschaft anzusehen ist und an welcher 

Staatsangehörige oder Gesellschaften der anderen 
Vertragspartei Anteile besitzen, so wendet sie die 
Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels der
gestalt an, daß die angemessene Entschädigung die
ser Staatsangehörigen oder Gesellschaften sicher
gestellt wird. 

(3) Investoren einer Vertragspartei und gemein
same Unternehmen mit Beteiligung von Investoren 
einer Vertragspartei, die im Hoheitsgebiet der 
anderen Vertragspartei durch Krieg, andere 
bewaffnete Auseinandersetzungen" Ausnahmezu
stand oder andere vergleichbare Ereignisse Verlu
ste an ihren Investitionen erleiden, werden von die
ser anderen Vertragspartei hinsichtlich aller Maß
nahmen, die sie in diesem Zusammenhang trifft, 
nicht ungünstiger behandelt als die Investoren drit
ter Staaten. 

(4) Dem Investor steht das Recht zu, die Recht
mäßigkeit der Enteignung durch die zuständigen 
Organe der Vertragspartei, welche die Enteig
nungsmaßnahme getroffen hat, überprüfen zu las
sen. 

(5) Dem Investor steht das Recht zu, die Höhe 
der Entschädigung entweder durch die zuständigen 
Organe der Vertragspartei, welche die Enteig
nungsmaßnahme getroffen hat, oder durch ein 
internationales Schiedsgericht überprüfen zu las
sen. 

(6) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten 
Angelegenheiten genießen die Investoren einer 
Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragspartei Meistbegünstigung. 

Artikel 5 

Jede Vertragspartei gewährleistet den Investoren 
der anderen Vertragspartei den freien Transfer der 
im Zusammenhang mit einer Investition stehenden 
Zahlungen, insbesondere 

a) des Kapitals und 
Aufrechterhaltung 
Investition; -

b) der Erträge; 

zusätzlicher Beträge zur 
oder Ausweitung der 

c) der Rückzahlung von beteiligungsähnlichen 
Darlehen, die von einem Investor zur Verfü
gung gestellt wurden;' 

d) von Lizenz- und anderen Gebühren für die in 
Artikel 1 Absatz 1 lit. d definierten Rechte; 

e) des Liquidationserlöses im Fall vollständiger 
oder teilweiser Veräußerung der Investition; 

f) von Entschädigungen gemäß Artikel 4 
Absatz 1. 

Artikel 6 

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr 
hiezu ermächtigte Institution ihren Investoren Zah-
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lungen auf Grund einer Gewährleistung für eine 
Investition im Hoheitsgebiet der anderen Vertrags
partei, so erkennt diese andere Vertragspartei, 
unbeschadet der Rechte der erstgenannten Ver
tragspartei aus Artikel 10, die Übertragung aller 
Rechte oder Ansprüche dieser Investoren kraft 
Gesetzes oder auf Grund Rechtsgeschäfts auf die 
erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die 
andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenann
ten Vertragspartei in alle diese Rechte oder' 
Ansprüche (übertragende Ansprüche) an, welche 
die erstgenannte Vertragspartei in demselben 
Umfang wie ihr Rechtsvorgänger auszuüben 
berechtigt ist. Gegenforderungen gegen diese 
Rechte oder Ansprüche können auch gegenüber 
der erstgenannten Vertragspartei geltend gemacht 
werden. Für den Transfer der an die betreffende 
Vertragspartei auf Grund der übertragenen 
Ansprüche zu leistenden Zahlungen gelten Arti
kel 4 und Artikel 5 sinngemäß. 

Artikel 7 

(1) Soweit die Beteiligten nicht eine günstigere 
von den zuständigen Stellen der Vertragspartei, in 
deren Hoheitsgebiet sich die Investition befindet, 
zugelassene Vereinbarung getroffen haben, erfol
gen Transferierungen nach Artikel 4, ArtikelS oder 
Artikel 6 ohne ungebührliche Verzögerung zu dem 
für die vereinbarte Währung jeweils gültigen Kurs. 

(2) Dieser Kurs muß dem Kreuzkurs (cross rate) 
entsprechen, der sich aus jenen Umrechnungskur
sen ergibt, die der Internationale Währungsfonds 
zum Zeitpunkt der Zahlung Umrechnungen der 
betreffenden Währungen in Sonderziehungsrechte 
zugrunde legen würde. 

Artikel 8 

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer 
Vertragspartei oder aus völkerrechtlichen Ver
pflichtungen, die neben diesem Abkommen zwi
schen den Vertragsparteien bestehen oder in 
Zukunft begründet werden, eine allgemeine oder 
besondere Regelung, durch die den Investitionen 
der Investoren der anderen Vertragspartei eine 
günstigere Behandlung als nach diesem Abkommen 
zu gewähren ist, so geht diese Regelung dem vor
liegenden Abkommen insoweit vor, als sie günstiger 
ist. 

(2) Jede Vertragspartei hält jede vertragliche 
Verpflichtung ein, die sie gegenüber Investoren der 
anderen Vertragspartei in bezug auf von ihr geneh
migte Investitionen in ihrem Hoheitsgebiet über
nommen hat. 

Artikel 9 

Dieses Abkommen gilt auch für Investitionen, 
die Investoren der einen Vertragspartei in Überein-

stimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen 
Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen 
haben. 

Artikel 10 

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwen
dung dieses Abkommens sollen, soweit wie mög
lich, durch freundschaftliche Verhandlungen beige
legt werden. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit inner
halb von sechs Monaten nicht beigelegt werden, so 
wird sie auf Verlangen einer der beiden Vertrags
parteien einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
gebildet, indem jede Vertragspartei ein Mitglied 
bestellt und beide Mitglieder' sich auf den Angehö
rigen eines dritten Staates, mit dem beide'Vertrags
parteien diplomatische Beziehungen unterhalten, 
als Vorsitzenden einigen, der von den Regierungen 
der bei den Vertragsparteien zu bestellen ist. Die 
Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, nach
dem die eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt 
hat, daß sie die Meinungsverschiedenheit einem 
Schiedsgericht unterbreiten will, der Vorsitzende 
innerhalb von weiteren zwei Monaten zu bestellen. 

(4 ) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen 
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer 
anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prä
sidenten des Internationalen Gerichtshofes bitten, 
die erforderlichen Ernennungen . vorzunehmen. 
Besitzt der Präsident des Internationalen Gerichts
hofes die Staatsangehörigkeit einer der bei den Ver
tragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund 
verhindert, so soll das dienstälteste Mitglied des' 
Internationalen Gerichtshofes, der nicht die Staats
angehörigkeit einer der beiden Vertragsparteien 
besitzt, die Ernennung vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht soll auf Grund dieses 
Abkommens und der anderen Verträge, die die bei
den Vertragsparteien abgeschlossen haben, sowie 
auf Grund der allgemeinen Regeln des Völkerrech
tes entscheiden. Es entscheidet mit Stimmenmehr
heit; die Entscheidu~g ist endgültig und bindend. 

(6 ) Jede Vertragspartei trägt die Kosten ihres 
Mitglieds und ihrer Vertretung in dem Schieds~er
fahren; die Kosten des Vorsitzenden sowie die son
stigen Kosten werden von den beiden Vertragspar
teien zu gleichen Teilen getragen. 

(7) Das Schiedsgericht soll sein Verfahren selbst 
regeln. 

Artikel 11 

(1) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach 
dem Tag in Kraft, an dem beide Regierungen_ein
ander notifiziert haben, daß die erforderlichen 
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innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkraft
treten erfüllt sind. Es bleibt zehn Jahre lang in 
Kraft; nach deren Ablauf wird es auf unbegrenzte 
Zeit verlängert, sofern nicht eine der bei den Ver
tragsparteien das Abkommen mit einer Frist von 
zwölf Monaten schriftlich kündigt. Nach Ablauf 
von zehn Jahren kann das Abkommen jederzeit 
gekündigt werden, bleibt jedoch nach erfolgter 
Kündigung noch ein Jahr in Kraft. 

(2) Für Investitionen, die bis zum Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens dieses Abkommens vorgenom
men worden sind, gelten die Artikel 1 bis 10 noch 
für weitere fünfzehn Jahre vom Tage des Außer
krafttretens des Abkommens an. 

GESCHEHEN zu Beijing, am 12. September 
1985, in zwei Urschriften, jede in deutscher und 
chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut glei
chermaßen verbindlich ist. 

Für die Republik Österreich: 

Norbert Steger 

Für die Volksrepublik China: 
Zheng Tuobin 

PROTOKOLL 

Bei der Unterzeichnung des Abkommens zwi
schen der Republik Österreich und der Volksrepu
blik China über die Förderung und den gegenseiti
gen Schutz von Investitionen haben die unterzeich
neten Bevollmächtigten außerdem folgende Verein
barungen getroffen, die als Bestandteil des Abkom
mens gelten: 

Zu Artikel 2 

Investitionen, die in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei von Inve
storen in den Gebieten vorgenommen worden sind, 
in denen die erstgenannte Vertragspartei Hoheits
befugnisse oder Hoheitsgewalt ausübt, genießen 
ebenfalls den vollen Schutz dieses Abkommens. 

Zu Artike13 

a) Als "weniger günstige Behandlung" im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 bzw. als "diskriminie
rende Maßnahmen" im Sinne des Artikels 3 
Absatz 4 sind insbesondere anzusehen die 
Beschränkung des Bezugs von Roh- und 
Hilfsstoffen, von Energie, von Produktions
und Betriebsmitteln sowie Maßnahmen mit 
ähnlicher Wirkung. 

b) Als "diskriminierende Maßnahmen" im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 sind nicht anzu
sehen Maßnahmen einer Vertragspartei, 

die aus Gründen der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung oder der Volksgesund
heit oder der Sittlichkeit getroffen wer
den, 

die aus Gründen volkswirtschaftlicher 
Prioritäten getroffen werden, vorausge
setzt, sie richten sich nicht im besonderen 
gegen Investoren der anderen Vertrags
partei oder gegen gemeinsame Unterneh
mungen mit Beteiligung von Investoren 
der anderen Vertragspartei. 

c) Für Personen, die im Zusammenhang mit der 
Vornahme und der Durchführung einer Inve
stition auf dem Gebiet der anderen Vertrags
partei tätig werden sollen, wird die andere 
Vertragspartei im Rahmen ihrer Rechtsvor
schriften Sichtvermerke so rasch wie möglich 
erteilen und, wo notwendig, Anträge auf 
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 
wohlwollend prüfen und über diese zügig 
entscheiden. 

Zu Artikel 4 

a) Wenn' ein Investor einer Vertragspartei ein 
überwiegendes Interesse an einer juristischen 
Person, Organisation oder Vereinigung, mit 
oder ohne Rechtspersönlichkeit, eines dritten 
Staates besitzt, so findet Artikel 4 Absatz 1 
auch auf diesen Investor der einen Vertrags
partei Anwendung, wenn die andere Ver
tragspartei Investitionen dieser juristischen 
Person, Organisation oder Vereinigung des 
dritten Staates enteignet. Die Bestimmungen 
betreffend die Entschädigung finden aber nur 
dann Anwendung, wenn diese juristische Per
son, Organisation oder Vereinigung des drit
ten Staates oder der dritte Staat selbst nicht 
berechtigt ist, Entschädigungen geltend zu 
machen, oder der dritte Staat auf dieses 
Recht verzichtet. 

b) Das in Artikel 4 Absatz 5 genannte interna
tionale Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
gebildet, indem jede Seite ein Mitglied 
bestellt und beide Mitglieder sich auf den 
Angehörigen eines dritten Staates, mit dem 
beide Vertragsparteien diplomatische Bezie
hungen unterhalten, als Vorsitzenden eini
gen. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei 
Monaten, nachdem der Investor der anderen 
Vertragspartei mitgeteilt hat, daß er die Mei
nungsverschiedenheiten einem Schiedsgericht 
unterbreiten will, der Vorsitzende innerhalb 
von zwei weiteren Monaten zu bestellen. 

Werden die im obigen Absatz genannten Fri
sten nicht eingehalten, so kann in Ermange
lung einer anderen Vereinbarung jede Seite 
den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes der 
Stockholmer Handelskammer ersuchen, die 
noch erforderlichen Ernennungen vorzuneh
men. 

Das Schiedsgericht legt seine Verfahrensre
geln in sinngemäßer Anwendung der Verfah
rensregeln des Übereinkommens vom 
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18. März 1965 zur Beilegung von Investi
tionsstreitigkeiten zwischen Staaten und 
Angehörigen anderer Staaten fest. Das 
Gericht entscheidet mit Stimmenmehrheit; 
die Entscheidung ist endgültig und bindend;. 
sie wird nach innerstaatlichem Recht voll
streckt. Die Entscheidung muß die Grund
lage angeben, auf der sie ergangen ist; sie ist 
auf Verlangen der einen oder anderen Seite 
zu begründen. 

Jede Seite trägt die Kosten ihres Mitgliedes 
und ihrer Vertretung in dem Schiedsverfah
ren; die Kosten des Vorsitzenden sowie die 
sonstigen Kos~en werden von beiden Seiten 
zu gleichen Teilen getragen. 

Zu Artikel 5 

Der Ausdruck "Jede Vertragspartei gewährleistet 
den Investoren der anderen Vertragspartei den 
freien Transfer der im Zusammenhang mit einer 
Investition stehenden Zahlungen" gemäß Artikel 5 
bedeutet in bezug auf die Volksrepublik China: 

1. Entschädigungszahlungen gemäß Artikel 5 
lit. f werden mit der Garantie der zuständigen 
chinesischen Regierungsbehörden in konverti
bler Währung frei transferiert werden. 

2. a) Zahlungen gemäß Artikel 5 lit. a-e wer
den, solange die Devisenbestimmungen 
der Volksrepublik China keine günstige
ren Regelungen vorsehen, nach den gel
tenden Devisenbestimmungen von dem 
Devisenkonto des gemeinsamen Unter
nehmens oder von dem Devisenkonto des 
Unternehmens mit ausschließlich auslän
dischem Kapital in das Ausland transfe
riert. 

b) Sollten einem solchen Unternehmen nicht 
in ausreichendem Maße Devisen auf sei~ 

nem Konto für Zahlungen nach lit. 2a die
ses Punktes zur Verfggung stehen, so 
stellt die chinesische Regierung in den fol
genden Fällen die für den Transfer erfor
derlichen Devisen zur Verfügung: 

für Zahlungen nach Artikel 5 lit. a, 
lit. d und lit. e; 
für Zahlungen nach Artikel 5 lit. c, 
wenn die Bank of China eine Garantie 
gewährt hat; 
für Zahlungen nach Artikel 5 lit. b, 
wenn ein gemeinsames Unternehmen 
oder ein Unternehmen mit ausschließ
lich ausländischem Kapital mit beson
derer Genehmigung einer zuständigen 
staatlichen Stelle seine Produktion 
auch gegen nicht frei konvertible 
Währung absetzt. 

Zu Artikel 7 Absatz 1 

Als "ohne ungebührliche Verzögerung" durch
geführt 'im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 gilt ein 
Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt, die nor
malerweise zur Beachtung der Transfermöglichkei
ten erforderlich ist. Die Frist beginnt mit der Ein
reichung eines entsprechenden Antrages und darf 
in den Fällen des Artikels 5 [it. a-e drei Monate 
und in den Fällen des Artikels 5 lit. f sechs Monate 
nicht überschreiten. 

GESCHEHEN zu Beijing, am 12. September 
1985, in zwei Urschriften, jede in deutscher und 
chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut glei
chermaßen verbindlich ist. 

Für die Republik Österreich: 
Norbert Steger 

Für die Volksrepublik China: 
Zheng Tuobin 

2 
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857 der Beilagen 17 

VORBLATT 

Problem: 

Die Förderung und der Schutz von Investitionen von Investoren der einen Vertragspartei im Gebiet 
der anderen Vertragspartei wird derzeit von den jeweils in den beiden Ländern geltenden einschlägigen 
innerstaatlichen Rechtsnormen geregelt, ohne daß der Heimatstaat des Investors ein vertraglich einge
räumtes Recht hat, Schutzfunktionen auszuüben. Dies wirkt sich möglicherweise hemmend auf die Investi
tionsbereitschaft aus. 

Problemlösung : 

Das vorliegende Abkommen hat auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Förderung und den 
Schutz von Investitionen zum Gegenstand und sieht deren gerechte und billige Behandlung vor. Im einzel
nen regelt es ua. Grundsätze bei der Enteignung von Investitionen bzw. bei der Ergreifung von Maßnah
men mit gleicher Wirkung und für die daraus entstehende Entschädigungspflicht. Ferner enthält es Bestim
mungen über den Transfer von Investitionskapital und von Erträgen aus Investitionen, der Rückzahlung 
von beteiligungsähnlichen Darlehen, die von einem Investor zur Verfügung gestellt wurden, von Lizenz
und anderen Gebühren, des Liquidationserlöses im Fall vollständiger oder teilweiser Veräußerung der 
Investition und von Entschädigungen im Enteignungsfall. Das Abkommen beruht auf dem Prinzip der 
Meistbegünstigung und Nichtdiskriminierung, allerdings unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzes
lage. 

Auf Grund dieses Vertragsinstrumentes ist jede Vertragspartei in der Lage, die Rechte seiner Investo
ren im Investitionsland sicherzustellen und zu vertreten. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. Mit der Vollziehung des Abkommens ist weder ein vermehrter Sachaufwand noch ein zusätzli
cher Personalaufwand verbunden. 
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18 857 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das gegenständliche Abkommen ist gesetzän
dernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher 
gemäß Art. 50 Abs.1 B-VG der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Es hat nicht politischen 
Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung 
im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, 
sodaß eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 
Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Das Abkommen 
enthält keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Investitionsschutzabkommen werden üblicher
weise zwischen Industriestaaten einerseits und 
Schwellen- bzw. Entwicklungsländern sowie 
Staatshandelsländern andererseits abgeschlossen. 
Ihr konkretes Ziel ist, Investitionen zu fördern und 
getätigte Investitionen zu schützen. Es liegt in den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, daß Investitionen 
in erster Linie von den Industriestaaten in die übri
gen Länder fließen. Es ist aber nicht auszuschlie
ßen, daß Investitionen auch in umgekehrter Rich
tung getätigt werden. Der Industriestaat muß daher 
grundsätzlich bei der Verhandlung solcher Abkom
men auf diese Möglichkeit im Lichte seiner eigenen 
Wirtschaftsstruktur sowie seiner Gesetzgebung 
Bedacht nehmen. 

Da die Grundaufgabe von Investitionsschutzab
kommen in jedem Fall die gleiche ist, sind die 
Abkommensinhalte einander in hohem Maße ähn
lich bis identisch. Dementsprechend ist die Struktur 
dieser Abkommen - mit Ausnahmen - im 
wesentlichen die gleiche. Größere Abweichungen 
ergeben siCh in der Regel bei den Fragen der Beile
gung von Investitionsstreitigkeiten, weil hier vor 
allem die Bereitschaft zur Anerkennung von 
schiedsgerichtlichen Entscheidungen in den ver
schiedenen Läridern auf verschiedenen Grundlagen 
beruht. 

Die österreichische Wirtschaft zeigt seit einigen 
Jahren deutliches Interesse, sich angesichts der von 
~.er Volksrepublik China verfolgten Politik der 
OHnung in verstärktem Maße in diesem Land zu 
engagieren. Ziel des gegenständlichen Abkommens 
ist es, die österreichischen Firmen bei ihren Investi
tionsbemühungen in der Volksrepublik China zu 
unterstützen und sie gegen dabei allenfalls entste
hende Risiken abzusichern. 

Das Abkommen hat die Förderung und den 
Schutz von Investitionen zum Gegenstand. Beson
dere Bedeutung kommt der gerechten und billigen 
Behandlung von Investitionen auf Basis der Meist
begünstigung und Nichtdiskriminierung, allerdings 
unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzes
lage, zu. 

Im einzelnen regelt das Abkommen ua. Grund
sätze bei der Enteignung von Investitionen bzw. bei 
der Ergreifung von Maßnahmen mit gleicher Wir
kung. Ein wichtiger Vertragsbestandteil sind ferner 
die Bestimmungeri betreffend den Transfer des 
Investitionskapitals, von Erträgen aus Investitionen 
usw. sowie von Entschädigungen im Enteignungs
falL Das Abkommen sieht auch ein Schiedsverfah
ren für den Fall vor, daß die Höhe der Entschädi
gung im Falle der Enteignung oder bei Maßnah
men mit gleicher Wirkung strittig ist. 

Einzelne Bestimmungen des Abkommens sind in 
einem Protokoll, das einen integralen Bestandteil 
des Abkommens bildet, näher ausgeführt. Der 
Inhalt des Protokolls wird bei den jeweils in 
Betracht kommenden Bestimmungen des Abkom
mens erläutert. 

Der Text des Abkommens folgt in hohem Maße 
dem gleichartigen Abkommen zwischen der V olks
republik China und der BRD, wobei es allerdings 
gelungen ist, das Zusatzprotokoll dadurch zu straf
fen, daß eine Reihe von Bestimmungen des Proto
kolls zum Abkommen zwischen der Volksrepublik 
China und der BRD in den Abkommenstext selbst 
eingebaut werden konnten. 

11. Besonderer Teil 

Präambel: 

Diese enthält im wesentlichen die Motive der 
vertragschließenden Parteien. 

Zu Art. I: 

Dieser Artikel dient dazu, die im Abkommen 
vorkommenden wesentlichen Begriffsinhalte zu 
definieren. 

Ziffer 1 enthält eine demonstrative AufZählung 
der Vermögenswerte, die unter dem Begriff "Inve-
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857 der Beilagen 19 

stitionen" zu subsumieren sind. Die Aufzählung 
folgt einem internationalen Standard. Zu lit. e sei 
festgehalten, daß nur solche Konzessionen den 
Schutz des Abkommens in Anspruch nehmen kön
nen, die nach innerstaatlicher Gesetzgebung einen 
Vermögenswert darstellen. Gewerbekonzessionen 
sind von dem Abkommen somit ausgeschlossen. 

Die Definition der "Erträge" in Ziffer 2 ent
spricht internationaler Praxis. 

Unter die Definition des Begriffes "Investor" fal
len einerseits natürliche Personen, die die Staatsan
gehörigkeit des jeweiligen Vertrags staates besitzen, 
sowie Gesellschaften. Letztere werden in zweifa
cher Hinsicht 4efiniert: Zum einen werden juristi
sche Personen usw., die ihren Sitz auf dem Gebiet 
der betreffenden Vertragspartei haben (Sitztheo
rie), zum anderen juristische Personen usw., an der, 
Staatsangehörige oder Gesellschaften einer Ver-' 
tragspartei ein überwiegendes Interesse haben 
(Kontrolltheorie), umfaßt (Ziffer 3). 

Zur Kontrolltheorie ist folgendes zu sagen: 

In Österreich ist zunächst die Sitztheorie vor
herrschend. Von der Volksrepublik China wurde 
jedoch auch der Schutz nach der Kontrolltheorie, 
dh. das Abkommen sollte auch auf Gesellschaften, 
die im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspar
tei zwar nicht ihren Sitz haben, an denen aber 
Gesellschaften bzw. Staatsangehörige der betref
fenden Vertragspartei bedeutende Eigentumsinter
essen besitzen, anwendbar sein, vorgeschlagen. Da 
ein solches Schutzbedürfnis durchaus auch im 
Interesse österreichischer Firmen liegen kann; hat 
Österreich schließlich die Kontrolltheorie . zusätz
lich zur Sitztheorie akzeptiert, sie aber in einer Pro
tokollbestimmung zu Artikel 4 Absatz 1 einer Ein
schränkung unterworfen (siehe hier unten). Dem 
Vorteil des erweiterten Schutzes bei Anwendung 
der Kontrolltheorie stehen gewisse Nachteile bei 
der Beweisführung im Falle von gesellschaftlichen 
Verschachtelungen gegenüber. Diese Beweisfüh
rung obliegt jedoch nicht den staatlichen Organen, 
sondern der den Schutz des Abkommens begehren
den Gesellschaft. Die österreichische Verhand
lungsführung ist insgesamt gesehen zu dem Schluß 
gelangt, daß die Vorteile der Anwendung der Kon
troll theorie deren Nachteile überwiegen. 

Zu Art. 2: 

Absatz 1 behandelt die Förderung von Investitio
nen. Es handelt sich dabei um eine Vertragsbestim
mung allgemeiner Natur. Konkrete Maßnahmen 
sind nicht angesprochen, vielmehr ist den Vertrags
parteien bei der Gestaltung dieser Maßnahmen 
freie Hand gelassen. Die schließliche Vornahme 
einer konkreten Investition hat sich im Rahmen der 
Rechtsvorschriften der betreffenden Vertragspartei 
zu bewegen. 

Absatz 2 sieht die gerechte und billige Behand
lung solcher Investitionen vor, während Absatz 3 
den vollen Schutz solcher Investitionen und deren 
Erträge sichert. Gleiches gilt im Fall der Wiederan
lage von Investitionen auch für deren Erträge. 

Im Protokoll wird - unter Berücksichtigung der 
diesbezüglichen Rechtsverhältnisse der V olksrepu
blik China - zu Artikel 2 festgelegt, daß Investitio
nen auch den vollen Schutz in jenen Gebieten 
genießen, in denen eine Vertragspartei Hoheitsbe-

, fugnisse oder Hoheitsgewalt ausübt. 

Zu Art. 3: 

Absatz 1 sieht vor, daß Investitionen eine nicht 
ungünstigere Behandlung als die der 
meistbegünstigten Nation erfahren. 

In Absatz 2 wird diese Meistbegünstigung aus
drücklich auf die Betätigung von Investoren im 

-Zusammenhang mit Investitionen bezogen. 

Absatz'3 dieses Artikels sieht Ausnahmen von 
der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Behand
lung vor, die im wesentlichen als Standardbestim
mungen anzusehen sind (Zollunion, Freihandels
zone, Wirtschaftsgemeinschaft, Nichtanwendung 
für den steuerlichen Bereich, Grenzverkehr). 

Absatz 4 stipuliert ein Diskriminierungsverbot, 
welches allerdings seine Grenze an allfälligen 
Gesetzen 'und Verordnungen über gemeinsame 
Unternehmungen bzw .. über Unternehmen mit aus
schließlich ausländischem Kapital findet, mit ande
ren Worten einschlägige nationale Rechtsvorschrif
ten nicht aufhebt. Eine absolute Gleichstellung mit 
nationalen Unternehmen als qualitative Unter
grenze der Behandlung war trotz intensiver Bemü
hungen nicht durchsetzbar, da die chinesische Seite 
dies auch keinem anderen Staat zuzugestehen 
bereit ist. 

Im Protokoll werden zu Artikel 3 unter lit. a bei
spielsweise Maßnahmen angeführt, die als "weni
ger günstige Behandlung" im Sinne des Artikels 3 
Absatz 2 bzw. als "diskriminierende Maßnahmen" 
im Sinne des Artikels 3 Absatz 4 anzusehen sind, 
wie die Beschränkung des Bezugs von Roh- und 
Hilfsstoffen, von Energie, von Produktions- und 
Betriebsmitteln usw. 

Unter lit. b werden jene Maßnahmen angeführt, 
die nicht als "diskriminierende Maßnahmen" im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 anzusehen sind, und 
zwar sind das Maßnahmen, die aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Volksgesundheit oder der Sittlichkeit getroffen 
werden, sowie Maßnahmen aus Gründen volks
wirtschaftlicher Prioritäten, sofern sie nicht gegen 
Investoren der anderen Vertragspartei im besonde-
ren richten. ' 

Lit. c beschreibt gewisse Förderungsmaßnahmen 
bezüglich der Tätigkeit von Personal bei der Vor-
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nahme von Investitionen. Dabei werden die Ver
tragsparteien Sichtvermerke so rasch wie mQglich 
erteilen und allfällige Anträge auf Erteilung von 
Beschäftigungsbewilligungen wohlwollend prüfen 
und über diese zügig entscheiden. 

Zu Art. 4: 

Behandelt Grundsätze bei der Enteignung von 
Investitionen bzw. im Falle der Ergreifung von 
Maßnahmen mit gleicher Wirkung und ist somit als 
einer der wichtigsten Artikel des Abkommens anzu
sehen. 

Enteignungen oder Maßnahmen mit gleicher 
Wirkung dürfen nur im öffentlichen Interesse vor
genommen werden. In diesem Fall muß die Höhe 
der Entschädigung den Wert der enteigneten Inve
stition unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, 
in dem die Enteignung öffentlich bekannt wurde, 
sodaß die Fe~tstellung des Wertes gegen spekula
tive Manipulation abgesichert ist. Die Entschädi
gung muß ohne ungebührliche Verzögenlng gelei
stet werden, tatsächlich verwertbar und frei transfe
rierbar sein (Absatz 1). 

Die Bestimmung zu Artikel 4 unter lit. a im Pro
tokoll, welche sich auf Absatz 1 des erwähnten 
Artikels bezieht, beinhaltet eine Einschränkung der 
Anwendung der weiter oben dargelegten Kontroll
theorie bezüglich der Entschädigung insofern, als 
eine Vertragspartei die Schutzfunktion nur dann 
übernehmen kann, wenn das Drittland bzw. die 
dort gelegene Gesells~haft kein Recht hat, eine sol
che Entschädigung zu fordern, oder wenn auf ein 
solches Recht verzichtet wurde. 

Absatz 2 sieht die Art der Entschädigung im 
Falle der Enteignung eines joint-venture, an dem 
ein Unternehmen der anderen Vertragspartei betei-
1igt ist, vor, wobei die Entschädigung im Ausmaß 
dieser Beteiligung sichergestellt ist. 

Absatz 3 regelt die Entschädigung im Falle von 
Krieg oder anderen bewaffneten Auseinanderset
zungen. In diesem Falle ist zumindest die Meistbe
günstigung zu gewähren. 

Gemäß Absatz 4 steht dem Investor das Recht 
zu, die Rechtmäßigkeit der Enteignung durch die 
zuständigen Organe der Vertragspartei, welche die 
Enteignungsmaßnahme getroffen hat, überprüfen 
zu lassen. 

Hinsichtlich der Höhe der Entschädigung hat 
der Investor gemäß Absatz 5 die Wahl, diese durch 
die Organe der Vertragspartei oder durch ein inter
nationales Schiedsgericht überprüfen zu lassen. 

Bildung, Verfahren und sonstige nähere Bestim
mungen bezüglich des internationalen Schiedsge
richtes, dessen Aufgabe es ist, die Höhe der Ent
schädigung im Falle, daß dies von einem Investor 
verlangt, wird, zu überprüfen, wird im Protokoll in 
der Bestimmung sublit. b zu Artikel 4 geregelt. 

Demnach wird von jeder Seite ein Mitglied bestellt, 
und zwar innerhalb von zwei Monaten, nachdem 
der Investor mitgeteilt hat, daß er die Meinungsver
schiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten 
will. Diese beiden Schiedsrichter sollten sich inner
halb weiterer zweier Monate auf den Angehörigen 
eines dritten Staates als Vorsitzenden einigen. Im 
Falle, daß die Fristen nicht eingehalten werden, 
kann jede Seite den Vorsitzenden des Schiedsge
richtes der Stockholmer Handelskammer ersuchen, 
die noch erforderlichen Ernennungen vorzuneh
men. 

Das Schiedsgericht legt seine Verfahrensregeln 
in sinngemäßer Anwendung der Verfahrensregeln 
der Washingtoner Konvention vom 18. März 1965 
zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwi
schen Staaten und Angehörigen anderer Staaten 
fest. 

Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen
mehrheit, die Entscheidung ist endgültig und bin
dend und wird nach innerstaatlichem Recht voll
streckt. Auf Grund dieser Bestimmung ist klarge
stellt, daß die Anerkennung und Durchsetzung von 
Sprüchen des Schiedsgerichtes in Übereinstimmung 
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
jeweiligen Vertragspartei gesichert ist. Diese 
Bestimmung ist als staatsvertragliche Vereinbarung 
im Sinne des § 79 EO anzusehen, mit der die 
Gegenseitigkeit in bezug auf die Vollstreckung von 
Schiedssprüchen nach dem gegenständlichen 
Abkommen verbürgt ist. Die weiteren Vorausset
zungen der Zulässigkeit der Vollstreckung ergeben 
sich unmittelbar aus den §§ 80 und 81 EO. Mit der 
Bestimmung sind daher sowohl der Grundsatz der 
gegenseitigen Vollstreckbarkeit der Schiedssprüche 
als auch die näheren Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Vollstreckung geregelt. 

Gemäß Absatz 6 des gegenständlichen Artikels 
wird in sämtlichen Entschädigungsfällen die Meist
begünstigung gewährt. 

Zu Art. 5: 

Regelt im Einklang mit der bei Investitions
schutzabkommen üblichen internationalen Praxis 
den freien Transfer des Investitionskapitals und der 
verschiedenen Arten von Erträgen, die aus Investi
tionen erwachsen können, sowie der Entschädi
gung im Falle von Enteignungen bzw. Maßnahmen 
mit gleicher Wirkung. 

Im Protokoll wird zu Artikel 5 unter Ziffer 1 
ausgeführt, daß der freie Transfer in konvertibler 
Währung von Entschädigungen im Falle der Ent
eignung oder bei Maßnahmen mit gleicher Wir
kung von den zuständigen chinesischen Behörden 
garantiert wird. 

Gemäß Ziffer 2 lit. a kann der Transfer des Inve
stitionskapitals, von Erträgen usw. - solange keine 
günstigeren Regelungen bestehen - vom Devisen-
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konto des ausländischen bzw. gemeinsamen Unter
nehmens erfolgen. Sofern einem solchenUnterneh
men nicht in ausreichendem Maße Devisen auf sei
nem Konto zur Verfügung stehen, stellt die chinesi
sche Regierung in bestimmten Fällen, die in der 
gegenständlichen Bestimmung ausgeführt sind, die 
für den Transfer erforderlichen Devisen zur Verfü
gung (Ziffer 2 lit. b). 

Es handelt sich bei diesem Artikel um eine der 
wichtigsten Vertrags bestimmungen, da Investoren 
nur dann zu Investitionen bereit sein werden, wenn 
sie ihre Erträge aus solchen repatriieren können, 
und zwar in einer Währung, die ihre wirtschaftliche 
Aktionsbasis nicht einschränkt. 

Zu Art. 6: 

Da Investitionen seitens öffentlicher Stellen des 
Staates, dem der Investor angehört, vielfach mit 
Garantien ausgestattet werden, sieht dieser Artikel 
vor, daß der Garantiegeber in die Rechte des 
Garantienehmers eintreten kann, ~m Ansprüche 
aus dem vorliegenden Vertrag geltend zu machen. 
Dabei wird das Recht auf freien Transfer nicht ein
geschränkt. 

Zu Art. 7: 

Behandelt ebenfalls Fragen des Transfers, wobei 
die Transferierungen nach Artikel4 (Entschädi
gungen), Artikel 5 (Investitionskapital, Erträge 
usw.) oder Artikel 6 (also im Fall des Eintritts des 
Garantiegebers in die Rechte des Garantienehmers) 
ohne ungebührliche Verzögerungen zum jeweils 
gültigen Kurs der vereinbarten Währung erfolgen, 
sofern die Beteiligten nicht eine günstigere Verein
barung getroffen haben (Absatz 1). 

Im Protokoll wird die im Artikel 7 Absatz 1 mit 
dem Begriff "ohne ungebührliche Verzögerung" 
umschriebene Frist im Falle des Transfers von Ent

. schädigungs zahlungen (Artikel 5 lit. f) mit höch-i 

stens sechs Monaten, im falle des Transfers des 
Investitionskapitals, der Erträge usw. (lit. a~e) mit 
drei Monaten ab Einreichung eines entsprechenden 
Antrages limitiert. 

Gemäß Absatz 2 des gegenständlichen Artikels 
muß der Kurs dem Kreuzkurs entsprechen, dem 
der internationale Währungsfonds Umrechnungen 
der betreffenden Währungen in Sonderziehungs
rechte zugrunde legen würde. 

Zu Art. 8: 

Absatz 1 gibt dem Investor die Möglichkeit, gün
stigere Bestimmungen als diejenigen in Anspruch 
zu nehmen, die das vorliegende Abkommen ent
hält, sofern eine besondere Vereinbarung mit der 
anderen Vertragspartei eine günstigere Behandlung 
verspricht. 

Gemäß Absatz 2 verpflichten sich die Vertrags
parteien zur Einhaltung jeder vertraglichen Ver
pflichtung, die sie gegenüber Investoren in bezug 
auf Investitionen übernommen haben. 

Zu Art. 9: 

Im Unterschied zu manchen anderen Abkommen 
dieser Art findet das vorliegende Abkommen auf 
Investitionen Anwendung, die· bereits vor semem 
Inkrafttreten vorgenommen wurden. 

Zu Art. 10: 

Behandelt das Verfahren bei Streitigkeiten über 
die Auslegung des vorliegenden Vertrages zwi
schen den Vertragsparteien, also zwischen der 
Republik Österreich und der Volksrepublik China. 
Die hier vorgesehene Prozedur entspricht der 
Standardregelung in anderen Investitionsschutzab
kommen. 

Zu Art. 11: 

Absatz 1 sieht vor, daß das Abkommen einen 
Monat nach dem Tag in Kraft tritt, an dem beide 
Regierungen einander notifiziert haben, daß die 
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

Das Abkommen ist mit zehn Jahren befristet; es 
wird auf unbegrenzte Zeit verlängert, sofern nicht 
eine der Vertragsparteien das Abkommen mit 
zwölfmonatiger Frist schriftlich kündigt. Nach 
Ablauf von zehn Jahren kann das Abkommen 
jederzeit gekündigt werden, bleibt jedoch nach 
erfolgter Kündigung noch ein Jahr in Kraft . 

Eine wichtige Bestimmung ist diejenige des 
Absatzes 2, wonach Investitionen, die während der 
Geltungsdauer des Abkommens vorgenommen 
worden sind, über den Zeitpunkt des Ablaufes des 
Abkommens hinaus für weitere 15 Jahre den 
Schutz des Abkommens genießen. Diese Abkom
mensbestimmung ist deshalb notwendig, weil sie die 
Gleichbehandlung sämtlicher Investitionen, die 
während der Geltungsdauer des Abkommens vor
genommen wurden, sichert. 
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